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Traditionell fand am letzten Sonnabend im
Monat Juni entsprechend der Satzung un-
serer Genossenschaft die Mitgliederver-
sammlung statt. Rund 130 Mitglieder
hat ten sich im Theater Kamenz eingefun-
den, um die Ergebnisse des Geschäftsjah-
res 2013 zur Kenntnis zu nehmen und
sich über aktuell zu lösende Aufgaben in-

Im vergangenen Geschäftsjahr kontinuierlich weiter entwickelt 

formieren zu lassen. Für das Interesse 
  an der Arbeit unserer Genossenschaft
spricht die Teilnahme unserer Gäste: der
Oberbürgermeister von Kamenz, Roland
Dantz, die Bürgermeister von Elstra und
Pulsnitz, Volker Brandt und Peter Graff
und der Hauptamtsleiter von Elstra, Björn
Koffinke.  

Genossenschaften wichtiger
Wirtschaftsfaktor 
Im Bericht des Vorstandes umriss Henry
Schmidt zu Beginn den Platz der Woh-
nungsgenossenschaften auf dem sächsi-
schen Wohnungsmarkt. Dazu führte er
aus: 

„Sie bewirtschaften 12,1 Prozent des 
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gesamten sächsischen Wohnungsbe-
standes. Rund 530000 Menschen woh-
nen im Freistaat Sachsen in einer Ge nos-
senschaftswohnung. 

Die Bilanzsummen aller im Verband
Säch sischer Wohnungsgenossenschaften
organisierten Wohnungsgenossenschaf-
ten betragen fast 10 Milliarden Euro. Als
Unternehmen erwirtschaften sie mit den
jähr lichen Mieterlösen und Verwaltungs-
entgelten in Höhe von 1,1 Milliarden Euro
einen Anteil von 1,2 Prozent am sächsi-
schen Bruttoinlandsprodukt. 

Im Jahr 2012 haben die sächsischen
Wohnungsgenossenschaften 286 Millio-
nen Euro in ihre Bestände investiert. Sie
sichern Aufträge für schätzungsweise
50000 Arbeitsplätze.

Die sächsischen Wohnungsgenossen-
schaften selbst beschäftigen 2550 Mitar-
beiter und 83 Auszubildende."

2013 für uns ein 
erfolgreiches Jahr 
Henry Schmidt konnte feststellen, dass
sich unsere Genossenschaft weiter konti-
nuierlich entwickelt hat. Insgesamt wur-
den 2013 rund 660000 Euro in unseren
Wohnungsbestand investiert. Dazu ge-
hörte unter anderem die Fassadener-
neuerung an mehreren Standorten. Inge
Dubsky ergänzte die Bilanz mit interes-
santen Fakten. 

Unverändert wird viel Geld in die Wert -
erhaltung unserer Wohnungen und Ge-
bäude investiert. Auch hier gehen die
Aufträge an Handwerksbetriebe und Ge-
werbetreibende in Kamenz und Umge-
bung und helfen mit, Arbeitsplätze zu
sichern oder neu zu schaffen. Somit trägt
auch unsere Genossenschaft nicht unwe-
sentlich zur Wirtschaftskraft des Land-
kreises Bautzen bei. Und damit reihen wir
uns gut in die Reihe der sächsischen Woh-
nungsgenossenschaften ein.

Vielzahl von Problemen
im Alltag 
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2013 hat-
ten wir 1029 Mitglieder mit 7716 Ge-
schäftsanteilen, zum Jahresende waren es
1061 Mitglieder mit 8066 Geschäftsan-
teilen. Während die überwiegende Mehr-
heit unserer Mitglieder ihren Mietver-
 pflichtungen nachkommt, sorgen einige
wenige für viel Ärger und Probleme. Un-
serer Genossenschaft entgehen finan-
zielle Mittel in Größenordnungen, Geld,
dass bei Investitionen fehlt. Unverständ-
nis äußerte Henry Schmidt darüber, dass
die Rechtsprechung dazu immer unkalku-
lierbarer wird. 

„Dazu ein Beispiel aus der Praxis: Mieter
X kommt seiner Mietzahlung nicht nach,
er wird gemahnt. Fehlt die zweite Monats-
miete, erhält er eine Abmahnung und die

fristlose Kündigung. Alles so, wie es das
Gesetz fordert. Trotz allem zahlt er seine
Miete nicht. Durch uns wird der Anwalt
eingeschaltet, der Klage auf Mietzahlung
und Räumung der Wohnung einreicht. Mo-
nate später erfolgt ein Gütetermin, ja, Sie
hören richtig, ein Gütetermin, in dessen
Ergebnis der Mietschuldner zur Zahlung
der geschuldeten Miete und der Über-
nahme der Verfahrenskosten verurteilt
sowie aufgefordert wird, die Wohnung
nach Ablauf des übernächsten Monats zu
räumen. Dies müssen wir in einem weite-
ren Klageverfahren erstreiten. Letztlich
geht es um 13000 – 14000 Euro, die wir
uns nach deutscher Rechtsauffassung
dann im Nachhinein vom Schuldner per
Klageverfahren wieder hereinholen könn-
ten. Das Ergebnis können wir schon vor-
hersagen." 

Weiter führte Henry Schmidt aus: „Wir
stellen fest, die Menschen reden zuneh-
mend nicht mehr miteinander, sondern
nur noch übereinander. Und dann erhalten
wir in der Verwaltung Anrufe und führen
persönliche Gespräche, die sich um Lappa-
lien drehen. So stört jemanden, dass sein
Nachbar nicht regelmäßig den Briefkasten
lehrt. Ein anderer meint, unsere Haus-
meister würden zu wenig gegen Unkraut
auf den Wegen tun. Einen dritten stört
Nachbars Katze, welche nach Hinterfra-
gen des tatsächlichen Problems eigentlich
nur da ist und deren Anwesenheit als stö-
rend empfunden wird. Oder es parkt je-
mand nicht so, wie es den eigenen Vor -
stellungen entspricht. Bitte, bitte, etwas
mehr Toleranz im Umgang mit den Mit-
menschen."  

Der Bericht des Vorstandes befasste
sich weiterhin mit der Einführung des
SEPA-Lastschriftverfahrens und den Er-
gebnissen der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Legionellenüberprüfung. Dazu heißt
es: „Die Vorbereitungen dafür, das Schaf-
fen von Probenentnahmestellen sowie
der Einbau von Wärmemengenzählern zur
Messung der für die Warmwassererwär-
mung notwendigen Wärmemengen haben
unsere Genossenschaft ca. 45000 Euro
gekostet. 42 Anlagen und 268 Steige-
stränge wurden überprüft, zwei Prüfun-
gen erwiesen eine erhöhte Belastung. 
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In einem Fall wurde ein defektes Strang-
regulierungsventil als Ursache erkannt
und ausgetauscht, im zweiten Fall wurde
vor der Nachbeprobung nochmals die
Proben entnahmestelle gespült und da-
nach gab es keine erhöhte Belastung
mehr.“

Neue Aufgaben 
Als Erfolg hat sich die Einrichtung des Se-
niorentreffs in der Arndtstraße 2 erwie-
sen. Gemeinsam mit dem Verein „Aktiv
vor Ort“, welcher Senioren auch eine All-
tagsbegleitung anbietet, wurde der Treff
organisiert. Jeden Mittwoch ab 14 Uhr
treffen sich Senioren, um miteinander zu
reden, Kaffee zu trinken oder zu spielen. 

Nach wie vor offen ist das Problem der
abgehängten Fichtestraße, hier ringt der
Vorstand weiter um eine Lösung. 

Gearbeitet wird auch an der Verwer-
tung der durch die Gebäudeabrisse auf
dem Kirschberg frei gewordenen Flächen.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wur -
de ein Bebauungsplan-Entwurf erarbeitet,
der mittlerweile nahezu beschlussfertig
vorliegt. Dabei wird weiter die Idee des
Baus eines Mehrgenerationen-Hauses
verfolgt. Allerdings musste Henry Schmidt
darauf verweisen, „dass die Baukosten,
verursacht durch gesetzlich mittlerweile
völlig überzogene Regelungen, in Dimen-
sionen geklettert sind, die sich in Kamenz
und Umgebung die allerwenigsten leisten
können." Deshalb vertritt der Vorstand
den Standpunkt, kein Vorhaben zu begin -
nen, das finanziell gewagt und nicht sicher
durchfinanziert ist. 

Zur positiven Bilanz des Geschäftsjah-
res 2013 zählt auch der weitere Abbau
der Schulden der Genossenschaft. Dazu
Henry Schmidt: „Unser Verschuldungs-
grad ist in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gesunken. Und in diesem Jahr
haben wir bereits einen Kredit komplett
abgelöst und einen weiteren Kredit mit
au ßerordentlichen Tilgungen überplanmä-
ßig reduziert. Insgesamt sind zusätzlich zu
den planmäßigen Tilgungen über 250000
Euro in diese Entlastungen geflossen."

Abschließend stimmten die anwesen-
den Mitglieder den vorgelegten Be-
schlussvorlagen einstimmig zu. 

  

Viele Mieter nutzen die warmen Tage,
um ihre Keller weit zu öffnen, damit der
typische Kellergeruch verschwinden
kann. Sie meinen, dass der Keller durch
die warme Luft die Chance bekommen
soll, auszutrocknen. Eine Ansicht, die
falsc h ist und fatale Folgen haben kann!
Statt eines trockenen Kellers erreicht
man damit genau das Gegenteil: bei be-
sonders heißem Wetter bildet sich an
den Wänden Kondenswasser, sie begin-
nen regelrecht zu schwitzen. Dahinter
verbirgt sich eine einfache physikali-
sche Erscheinung: warme Luft nimmt im
Unterschied zu kalter Luft wesentlich
mehr Feuchtigkeit auf. Richtiges Lüften
im Keller heißt, dafür Sorge zu tragen,
dass zwar ausreichend Sauerstoff zu-
geführt wird, die Kondenswasserbil-
dung aber vermieden werden sollte. In
den meisten Fällen ist dieser Luftwech-
sel bereits durch die „Undichte” von
Türen und Fenstern und die normale

Nutzung gegeben, zum Beispiel Öffnen
der Türen. 

Tipps beachten
Um dennoch für einen trockenen Keller
zu sorgen, sollten folgende Hinweise
beim Lüften beachtet werden:

An besonders heißen Sommertagen
tagsüber nicht lüften, nur gezielt
mor gens und abends, wenn es noch
nicht so warm, bzw. nicht mehr so
warm ist.
An kühleren Sommertagen den Keller
im Idealfall mehrmals am Tag für
etwa 10 bis 15 Minuten durchlüften.
Wenn im Keller Wäsche getrocknet
wird, immer wieder kurz und kräftig
durchlüften. 
Möbel, besonders große Schränke,
soll ten nicht direkt an der Außen-
wand des Kellers stehen, damit die
Raumluft ausreichend zirkulieren
kann.

Richtiges Lüften im Sommer verhindert Schimmel, 
Rost und Stockecken

Den Keller nicht zum 
„Schwitzen“ bringen!
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Die für viele schönste Jahreszeit ist da.
Damit alle ihre Freude daran haben, gilt
es doch manches zu beachten. Auf einige
Aspekte, die immer wieder Gegenstand
von Auseinandersetzungen zwi  schen
Mietern oder Mieter und Vermieter sind,
ja oft genug auch Gerichte beschäftigen,
wollen wir im Folgenden hinweisen:

Grüne Oase auf dem Balkon 
Zum Zwecke der Balkonbegrünung dürfen
Blumenkästen auch auf der Außenseite
des Balkongeländers angebracht werden.
Vorausgesetzt, von ihnen geht keine Ge-
fahr für Passanten oder Nachbarn aus.
Gleiches gilt auch für das Gießen der
Pflanzen. Wird z.B. ein Blumenkasten vom
Balkon geweht, ist der Mieter zum Scha-
denersatz verpflichtet, wenn Personen
verletzt oder Sachen beschädigt wer-
den. Fühlt sich der untere Mieter von he-
rabfallenden Blättern gestört, kann er
gegebenenfalls bei Gericht das Entfer-
nen der Kästen einklagen, wenn diese
außerhalb der Balkonbrüstung ange-
bracht sind.

Bloß nicht zu viel Dekoration
Der Flur ist ein Gemeinschaftsraum,
der anteilig von allen Mietparteien ge-
nutzt werden kann. Das beinhaltet al-
lerdings nicht die freie Gestal tungs-
 möglichkeit in einem Teil des Flurs. Das
Amtsgericht Münster urteilte bei-
spielsweise, dass die üppigen Blumen-
arrangements und Dekorationsgegen-
stände, die eine Mieterin vor ihrer
Wohnungstür aufgestellt hatte, unzu-
lässig seien. Eine solche Nutzung gehe
über den vertragsgemäßen Gebrauch
der Mietsache hinaus. Die Nutzung der
Gemeinschaftsflächen dürfe andere
Mieter vom Gebrauch nicht ausschlie-
ßen, begründete das Gericht die Ent-
scheidung. Eine auffällige Fußmatte
durfte allerdings bleiben.

Schäden durch Umzug
Wenn die Wände im Hausflur beim Um -
zug Kratzer erhalten oder das Trep-
pengeländer beschädigt wird, muss
der Mieter den Schaden beheben.
Auch für die von seinen Helfern ver-
ursachten Beschädigungen muss er
nach einem Urteil des Amtsgerichtes
Gummersbach aufkommen.  

Vermieter muss für 
Sicherheit sorgen
Der Vermieter ist dafür verantwort-
lich, dass seine Mieter das Treppen-
haus und den Flur ohne Gefahr nutzen
können. Dazu muss er laut Deutschem
Mieterbund dafür sorgen, dass Trep-
pengeländer ordnungsgemäß befes-
tigt sind, die Beleuchtung funktioniert
und die Treppenstufen nicht sturzge-
fährlich glatt sind.

Deshalb kann der Hausbesitzer auch
verlangen, dass Hindernisse wie
Schirm  ständer, Schuhschränke oder
Gar deroben aus dem Flur entfernt
wer den, wenn sie den Fluchtweg ver-
engen.  

Mietrecht

Trocknen auf dem Balkon
Das Trocknen kleiner Wäschestücke auf
einem Wäschetrockner ist den Mietern auf
ihrem Balkon gestattet. Die Wäsche ober-
halb der Brüstung oder auf dem Geländer
aufzuhängen, so dass sich die Nachbarn
durch den Anblick gestört fühlen können,
ist jedoch nicht erlaubt. Maßgebend ist
also die Beeinträchtigung durch die opti-
sche Wirkung. 

Partyzeiten
Noch gelten in Deutschland die normalen
Zeiten, die in vielen örtlichen Lärmschutz-
verordnungen auch so niedergelegt sind.
In der Zeit von 9 bis 12 und von 15 bis 22
Uhr kann der Mieter sich in normaler Laut-
stärke auf dem Balkon unterhalten. Gele-
gentlich darf auch eine Party veranstaltet
werden. Allerdings dürfen dadurch die
Nachbarn nicht unzumutbar gestört wer-
den. Ab 22 Uhr muss dann auf die Einhal-
tung der Nachtruhe geachtet werden, so
dass man sich zwar noch in normaler
Lautstärke unterhalten kann, die Party
sollte aber dann ein Ende haben!  

Der Sommer kommt:

Auf dem Balkon an den Nachbarn denken

Was ist erlaubt? 
Was sollte man lassen?
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„Jedem Recht getan, ist eine Kunst, die
niemand kann!“ – Eine Weisheit, die man
zweifelsohne auch auf das Wetter anwen-
den kann. Im Winter klagen wir oft und
gern, wenn uns Schnee, Eis und Kälte
„nerven“. Und wenn in den nächsten Wo-
chen das Thermometer über 30 Grad klet-
tern sollte, stöhnen wir über die „Af fen-
 hitze“! Allerdings, ältere Menschen und
chronisch Erkrankte (Herz-Kreislauf, Dia-
betes) haben unter zu viel an Wärme be-
sonders zu leiden. Wenn Sie die nach-
folgenden Tipps beachten, kann man aber
die heiße Jahreszeit ganz gut überstehen.
1.Tragen Sie lockere, luftdurchlässige

Klei   dung, damit sich die Hitze nicht
unter zu engen Oberteilen und Hosen
stauen kann!

2.Besonders wichtig: reichlich trinken! Die
beim Schwitzen verlorene Flüssigkeit
müssen Sie dem Körper wieder zufüh-

ren. Ältere Menschen „leiden“ weniger
an Durst, deshalb stellen Sie sich Tee
oder Mineralwasser parat, damit Sie die
Kontrolle haben, wie viel Sie getrunken
haben. Keine kalten Getränke zu sich
nehmen.

3.Lüften Sie Ihre Wohnung am Morgen,
wenn es noch kühl ist. Tagsüber halten
Sie Fenster und Balkontüren geschlos-
sen. 

4.Abkühlung kann man sich durch kurze

Fußbäder im kühlen oder kalten Wasser
verschaffen, wer sich überwinden kann
auch durch Wechselduschen, aber auch
schon, indem man kaltes Wasser über
die Handgelenke laufen lässt.

5.Verzichten Sie auf extrem fette Spei-
sen, also lieber zu Obst, Salat und ma-
gerem Fleisch greifen.

6.Auf Alkohol auf jeden Fall verzichten,
dieser belastet den Kreislauf und veran-
lasst die Nieren zu verstärkter Flüssig-
keitsausscheidung. 

7. Vermeiden Sie auf jeden Fall extreme
körperliche Anstrengungen, die Südlän-
der gönnen sich nicht grundlos in der
Mittagshitze eine Pause!

Da jeder Organismus anders reagiert, sind
allgemeine Regeln natürlich nur bedingt
anwendbar. Suchen Sie auf jeden Fall bei
größeren Problemen mit der Hitze den
Rat Ihres Hausarztes!  

7 Tipps, die Sie sommerliche Hitze gut überstehen lassen!

Lösungswort:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Neues 
Erscheinungsbild

Es wird Ihnen sicherlich schon aufgefallen
sein, dass unsere Genossenschaft seit
wenigen Wochen ein neues, modernes
Logo hat. Dies haben wir zum Anlass ge-
nommen, auch das Erscheinungsbild unse-
res Genossenschaftsmagazins zu verän -
dern und zu modernisieren. 

Inhaltlich werden wir natürlich auch
künftig unserem bewährten Konzept treu
bleiben, Sie zwei mal im Jahr über aktuelle
Ereignisse aus dem Leben unserer Genos-
senschaft zu informieren und Interessan-
tes und Wissenswertes rund um das Woh -
nen zu vermitteln.   

Danke und
Entschuldigung

Unmittelbar nach Erscheinen der Dezem-
ber-Ausgabe unserer Mieterzeitung er-
hielten wir eine E-Mail unseres lang -
jäh rigen Mieters Dr. Dieter Rostowski mit
besten Grüßen und Wünschen zu den be-
vorstehenden Festtagen. Bekanntlich ver-
danken wir ihm die interessanten In  for-
 mationen, mit der wir unsere Reihe über
die Geschichte Kamenzer Straßennamen
gestalten konnten. 

Allerdings machte uns Herr Dr. Ros-
towski auch darauf aufmerksam, dass
unser Redakteur – aus welchen Gründen
auch immer – ihm einen falschen Vorna-
men „angedichtet“ hatte. Für die Un ter -
stützung bei dieser Gelegenheit bes  ten
Dank und für das Versehen bitten wir Dr.
Dieter Rostowski um Entschuldigung.

besuchen Sie uns!
Wohnungsbaugenossenschaft Kamenz eG
Blücherstraße 6
01917 Kamenz
www.wbg-kamenz.de

Nach Vorabsprache oder zu unseren Sprechzeiten:
Dienstag 9–11 Uhr und 13–18 Uhr

oder rufen Sie uns an!
03578-315310 bzw. 03578-315561

oder senden Sie uns ein Fax!
03578-319884

oder eine E-Mail!
wbg.Kamenz@t-online.de

Folgende Service-Firmen stehen Ihnen 
bei Havarien zur Verfügung:

Wasser/Sanitär/Heizung Fa. Behnisch 03578-316453 bzw.
0171-7534748

Fa. Gersdorf 03578-308313 bzw.
0172-3519802

Fa. Klandt 035955-72660 bzw.
0172-3507033

Fa. Rodmann 035793-890 bzw.
0178-4544450

Fa. Skrotzki 035793-5204 bzw.
0170-2082615

Heizung Feigstr. 26/28 Fa. Gersdorf 03578-308313 bzw.
0172-3519802

Hoyerswerdaer Str. 30g/h Fa. Korn 03578-38650 bzw.
0172-7053819

Elektroanlagen Fa. A. Frömmelt 03578-306117 bzw.
0172-9358360

EAM Elektroanlagen 03578-306751 bzw.
Mager 0172-3511133

Fernwärme/Warmwasser/Wasser/Abwasser zentral
ewag.Kamenz 03578-377377
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